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1 . MF- G- Bezug:  

  
MF-G:  S. 8, Punkt  1.2.1:  Fahrzeugabstellflächen werden nicht  als MF-G 

ausgewiesen, können aber Mietobjekte sein (Kapitel 4) . 

Die Grundfläche einer Mietbereichst rennwand, die nicht  MF-0 ist , wird je zur 

Hälfte den Anliegern zugeordnet . 

MF-G:  S. 12, Punkt  4.1 Fahrzeugabstellflächen:  Die Fahrzeugabstellflächen 

(Stellplätze)  von Parkbereichen. Sie werden nach Anzahl ausgewiesen. 

 

  

2 . Beschreibung:  

  
2.1 Fahrzeugabstellflächen gehören zu den "Sonst igen Mietobjekten", die nicht  

der Miet fläche MF-G zugerechnet  werden. 

2.2 Fahrzeugabstellflächen sind nach DI N 277 2 Nr. 7.4 Nutzfläche. 

2.3 Nutzflächen sind nicht  als MF-0 definiert  und zunächst  MF-G. Fahrzeugabstellflä-

chen werden jedoch nur nach Anzahl ausgewiesen. Nicht - t ragende 

Konst rukt ions-Grundflächen sind als Umschließungswände von Nutzflächen 

zunächst  nicht  explizit  der MF-0 zugeordnet . 

 

  

3 . Em pfehlung:  

  
3.1 Umschließungswände von Fahrzeugabstellflächen sind grundsätzlich nicht  

der Miet fläche zuzurechnen. 
MF-0 

 

  

4 . Begründung:  

  
4.1 Fahrzeugabstellflächen werden von der Richt linie der MF-0 gleichgestellt  

und als "Sonst ige Mietobjekte" nicht  der Miet fläche MF-G zugerechnet . Som it  

sind auch deren Umschließungswände der MF-0 zuzurechnen. 

4.2 Diese Feststellungen beziehen sich nur auf Fahrzeugabstellflächen, die sich 

innerhalb der BGF befinden (also keine Stellplätze außerhalb eines Gebäudes) . 

 

  

5 . Definit ionshinw eise:  

  
DI N 277-1 (02/ 2005) :  7.4 Fahrzeugabstellflächen 

MF-G (11/ 2004) , 4.1 und Diagramm Seite 9 MF-0/ NF 
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